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90/02 Führerscheingesetz

Norm

BetriebsO 1994 §6 Abs1 Z1;

FSG 1997 §7 Abs1;

Rechtssatz

Der Nachweis des tatsächlichen Lenkens von Kraftfahrzeugen im Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der

Antragstellung (§ 6 Abs. 1 Z. 1 BetriebsO 1994) setzt jedenfalls das aufrechte Bestehen einer entsprechenden

Lenkberechtigung während dieses Zeitraumes voraus. Auf Grund der Entziehung der Lenkberechtigung kann er daher

vom Bewerber nicht erbracht werden (Hinweis E 20. April 1993, Zl 93/03/0016).
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